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Andreas Rüther

SCHLESWIG

I. Das Hzm. S. entwickelte sich aus einer
Ende des 11./Anfang des 12. Jh.s angesichts der
bes. gefährdeten Lage am Südrand des dän. Rei-
ches eingerichteten »Präfektur« und war um
1200 voll ausgebildet. Es stand in Sekundoge-
nitur unter der Lehnsherrschaft des dän. Kg.s.
Mit Ausnahme einiger kgl. Enklaven (z. B. Ribe)
umfaßte das Hzm. den Raum der drei südl.
»Syssel« zw. der Königsau in Mitteljütland und
der Eider-Levensau im S. Dazu kamen die Inseln
Alsen, Ärrö und Fehmarn. Im Bereich der stän-
digen Veränderungen unterworfenen Westkü-
ste gehörten die Inseln (»Utlande«) anfangs
zum Kgr. und waren später umstritten.

Seit Begründung des Herzoghauses unter
Abel († 1252) strebten die Hzg.e nach voller
Landesherrschaft und Erblichkeit. Sie wurden
darin von den ihnen südl. benachbarten und
eng verwandten Gf. von † Holstein unterstützt,
die Interesse an einer Pufferzone nach N und
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bereits 1260 im schleswiger Hzm. umfangr.
Pfandbesitz geerbt hatten. In den letzten Jahren
Hzg. Erichs II. († 1325) befanden sich alle kgl.
Gerechtsame und Reservatsrechte in der Hand
der Hzg.e. Im Vergleich mit dt. Territorien bil-
dete die Volksgerichtsbarkeit jedoch eine Ein-
buße an herrschaftl. Intensität. Nach der Über-
tragung als erbl. Lehen 1326 an Gf. Gerhard III.
von Holstein und den Bestätigungen 1386 (an
Gerhard VI.) und – nach schweren Kämpfen –
1440 (an Adolf VIII.) waren das Hzm. S. und die
Gft. Holstein in Realunion verbunden. Nach
dem Tod des dän. Kg.s Christoph wird 1448 auf
Betreiben Hzg. Adolfs VIII. sein Neffe, Gf. Chri-
stian von Oldenburg, zum Kg. Christian I. be-
rufen und nach Adolfs kinderlosem Tod 1459
von den Schleswig-Holstein. Ständen 1460 in
Personalunion auch zum Hzg. von S. und Gf.
von Holstein gewählt. Beide Landesteile sollen –
so das Interesse der Stände – »auf ewig unge-
teilt« in einer Hand bleiben. Von da an sind die
Entwicklungen in S. und Holstein nicht mehr zu
trennen. Gegen das Versprechen von 1460
nahm schon Kg. Christian II. 1490 eine erste
Teilung vor, mit der das Schloß Gottorf bei S.
zur Res. der Hzg.e und bei der nächsten Teilung
1544 zum Stammsitz der hzgl. Linie Schleswig-
Holstein-Gottorf wurde. Die Besitzungen lagen,
auch nach erneuten Teilungen 1564 und 1581, in
bunter Gemengelage in beiden Hzm.ern. Im
Hzm. S. gehörten 1581 dazu: die Ämter Apen-
rade, Tondern und Lügumkloster im N., Gott-
orf, Hütten und Husum sowie die Landschaften
Stapelholm, Eiderstedt und Nordstrand und die
Insel Fehmarn im S. Adels- und früheres Klo-
stergebiet, insbes. in Ostangeln, Schwansen und
dem Dänischen Wohld, unterlagen jährl. wech-
selnder, gemeinsamer Regierung. Die in der
Teilung von 1564 entstandene Linie Schleswig-
Holstein-Sonderburg und ihre Nebenlinien
blieben daran unbeteiligt.

Die Tatsache, daß die S.er Hzg.e für ihre Be-
sitzungen im Hzm. S. dem dän. Kg. lehns-
pflichtig waren, barg polit. Konfliktstoff, ins-
bes. nach ihrer offenen Parteinahme und Ver-
schwägerung mit dem dän. Erzfeind Schweden
im 17. Jh. Im folgenden schwankte die staats-
rechtl. Stellung des Hzm.s mit den schwed.
Kriegserfolgen: 1658 wurde die hzgl. Souverä-

nität zugestanden, 1675 widerrufen, 1689 resti-
tuiert. Der schwed. Niederlage im Nordischen
Krieg folgten 1713 die Einziehung aller gottorf.
Landesteile im Hzm. S. zugunsten des Kg.s und
1721 die Huldigung der Stände für Kg. Friedrich
IV.

II. Bevor sie dem S.er Bf. die Burg Gottorf
1261/68 abzwangen, wohnten die Hzg.e in der
Juriansborg auf einer Schleiinsel vor der Stadt S.
Sie dürften bis zur Vergabe an die Franziska-
nermönche 1234 einige Jahre auch über die Kö-
nigspfalz in der Stadt verfügt haben. Für 1288
und 1295 sind auf Gottorf Bauarbeiten überlie-
fert. Die verfolgbare Baugeschichte beginnt mit
Hzg. Friedrich III. (1490–1533) und erstreckt
sich bis zur Errichtung einer gewaltigen baro-
cken Südfassade 1703.

In den ersten Jh.en bediente sich die Hofver-
waltung wechselnder und sehr labiler Formen.
Mitglieder von Hofkapelle und Kanzlei sind be-
reits unter Hzg. Abel († 1252) nachweisbar. Un-
ter den »consiliarii« heben sich der Leiter der
Kanzlei (»cancellarius« 1314) und der »justici-
arius« (1325) hervor. Im Amt des »advocatus«
wird zw. Rechenschaftsamt und Vogteien zur
freien Nutzung unterschieden. Der »Fürsten-
preis« des fahrenden Sängers Herman der Da-
men aus Mecklenburg auf Hzg. Waldemar IV.
(1282–1312) gibt – wie auch das für 1250 in der
Herzogsburg verbürgte Schach- oder Würfel-
spiel – schlaglichtartig einen Einblick in die
Gottorfer Hofkultur des MA, über die sonst
nichts überliefert ist.

Der Aufbau einer Hofverwaltung läßt sich
genauer erst seit der Etablierung von Schloß
Gottorf als hzgl. Res. 1544 beobachten. Das
Schwergewicht der Verwaltung lag anfangs auf
lokaler Ebene bei den Amtleuten. Neben den
aus dem Adel stammenden »Räten« standen die
ersten nachweisbaren Kanzler: seit 1523 der
Wittenberger Magister der Jurisprudenz Wolf-
gang von Utenhofen und seit 1544 der »Sekre-
tär« Georg Corper, der alles in sich vereinigte:
Geheimsekretär, Kanzleivorsteher und Rent-
meister. Zusammen mit ihm eröffnete der aus†
Nürnberg stammende Jurist Dr. Adam Tratzin-
ger im 1558 neu geschaffenen Amt des »Kanz-
lers« die Reihe der seitdem in der Hof- und
Staatsverwaltung vorherrschenden bürgerl. Ge-
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lehrten und jurist. geschulten Berufsbeamten,
die die adligen Räte aus ihren Stellungen dräng-
ten. Die Wurzeln der fsl. Kanzlei reichen tief in
das MA, die Leitung lag jahrhundertelang in
geistl. Hand. Um 1600 hatten die gelehrten Räte
noch keine bestimmten Geschäftsbereiche,
sondern mußten für alle Fragen der Staatsver-
waltung zur Verfügung stehen. Kanzlei und
Ratsstube mit dem »Hofrat« fungierten als per-
manent tätige Zentralbehörde. Kanzleiordnun-
gen von 1577 und 1597 regelten die Aufgaben
im einzelnen. Danach war der Kammersekretär
für Personalfragen, dynast. und andere Prinzi-
palfragen, der Kanzleisekretär insbes. für die
Justiz und der Kammer- oder Rentmeister ins-
bes. für die Finanzen zuständig. In den seit 1590
geführten Rentekammerrechnungen sind aller-
dings nur die Gelder erhalten, die umfangr. Na-
turalwirtschaft des Hofes wurde von der Gott-
orfer Amtsverwaltung getragen. Ebenfalls seit
1590 tagte ein bes. Hofgericht.

Die Hofhaltung folgte seit dem Beginn des
frühmodernen Staates auch im Gottorfer Hof
dem Gedanken des fsl. Ansehens, der Reprä-
sentation. Im Zentrum stand der Hofmarschall,
ihm waren Jägermeister, Stallmeister und
Fischmeister zugeordnet. Dazu kamen ein viel-
köpfiges Hofgesinde vom Futtermarschall,
Roßbereiter und Türmer zum Küchenschreiber
und Zuckerbäcker sowie Handwerker – Schnei-
der, Barbier, Schmied –, das Personal der Waf-
fenmeisterei – Rüstmeister, Plattenschläger –
und der Schenken. Nicht zu vergessen Johann
Adolfs Hofzwerg »Cläs’chen«, dem ein eigener,
von einem Esel gezogener Reisewagen zustand.
Hofdienste leisteten adlige Hofjunker, vom
Edelknaben bis zum Kammerkunker. Im Frau-
enzimmer führte die Hofmeisterin das Regi-
ment über die adligen Hof- und Kammerjung-
fern im Dienst der Hzg.in. Die Versorgung der
Res. oblag dem Amt Gottorf. 1597 waren am
Hof Hzg. Johann Adolfs 433 Mann zu verpfle-
gen. Nach den Rechnungen wurden tägl. im
Durchschnitt zwei bis drei Pfund Fleisch, ein-
schließl. Wild und Fisch, verzehrt. 1652 kamen
auf den hzgl. Tisch mittags und abends je 18
Gänge.

Die Wirtschaft eines Staates ohne geschlos-
senes Territorium zu mehren, war schwierig.

schleswig

Dazu hatten Hzg. Johann Adolf und seine Nach-
folger enorme Schuldenlasten, insbes. beim
Adel. 1591 mußten von 91 000 Talern Einnah-
men aus den Ämtern allein 51 000 zur Tilgung
verwandt werden, und 1609 betrug die Schul-
denhöhe über 300 000 Taler, übrigens gegen-
über der hzgl. Schwiegermutter, Königinwwe.
Sophie von Dänemark. Die grassierende Münz-
verschlechterung tat ein übriges. Der Taler,
1590 noch 33 Schillinge wert, wurde 1616 mit
40, 1621 mit 54 Schillingen berechnet, bis er
dann auf 48 Schillinge (3 Mark) festgesetzt wur-
de. Insbes. zwei Möglichkeiten zur Geldeinnah-
me wurden ergriffen: Ausbau der Wirtschafts-
flächen durch Eindeichungen an der Westküste
und Maßnahmen zur Förderung des Handels.
Für die umfangr. Deich- und Wasserbaumaß-
nahmen wurden Experten aus Holland einge-
stellt. Für den Getreide- und Viehexport wurden
Hafen und Stadt Husum gefördert (Stadtrecht
1603), und 1621 wurde mit remonstrant. Glau-
bensflüchtlingen aus den Niederlanden an der
Eidermündung die Stadt Friedrichstadt gegr.
Damit verbundene Hoffnungen auf Teilnahme
am Überseehandel erfüllten sich kaum. Auch
der Plan, den blühenden pers. Seidenhandel in
die Niederlande über Gottorfer Gebiet zu leiten,
scheiterte. Übrig blieb die »Moskowitische und
Persianische Reisebeschreibung« des Gottorfer
Hofgelehrten Adam Olearius von 1656, der die
Gesandschaft von 1635 an den pers. Hof von Is-
fahan als Sekretär begleitet hatte.

Da sich eine eigene Machtpolitik als Mittel
herrschaftl. Repräsentation für den kleinen
Gottorfer Staat wenig eignete, nutzte man zur
Selbstdarstellung alle Instrumente der höf. Kul-
tur. Als Vorbilder galten insbes. die den Hzg.en
verschwägerten Höfe in † Kassel und † Dres-
den, die tonangebend im protestant. Dtl. waren.
Hzg. Adolf (1544–86) ließ als sichtbare Zeichen
fsl. Anspruchs Schlösser in Husum, † Kiel,
Tönning und Reinbek errichten. Um- und Neu-
bauten an der Res. selbst setzten nach einer
Feuerkatastrophe in der Neujahrsnacht 1564/65
ein. Sein Sohn Johann Adolf (1586–1616) hat aus
eigenen Beständen und den Klosterbibliothe-
ken von Cismar und Bordesholm die Bibliothek
gegr., die bald europ. Ruf erlangte und Gelehrte
von Ansehen (z. B. Chyträus, Lindenbrog, Ae-
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milius Portus) zu Studien anzog. Der fsl. Bet-
stuhl in der Schloßkapelle von 1608–14 gehört
zu den wertvollsten Innenraumausstattungen
seiner Zeit in Norddtl. Kunst und Wissenschaf-
ten blühten auf † Gottorf in bes. Maße unter
Hzg. Friedrich III. (1616–59). Er baute seinen
Hof zu einem kulturellen Zentrum des europ.
Nordens aus. Mit dem Gelehrten Adam Olearius
(1599–1671) und dem Maler Jürgen Ovens
(1623–78) hatte er zwei Männer internationalen
Ranges in seinen Diensten. Olearius’ Beschrei-
bung der Reise nach Persien erlebte viele Auf-
lagen und Übersetzungen und machte den Au-
tor wie seinen Fs.en europaweit bekannt. Als
Hofbibliothekar mehrte er deren Bestände, als
Leiter der 1651 gegründeten Kunst- und Natu-
ralienkammer erarbeite er 1666 einen gedruck-
ten Katalog, als Hofmathematicus entwarf er
eine Vielzahl techn. Geräte, darunter den welt-
berühmten, begehbaren Globus, für den im
Neuen Werk, dem Terrassengarten im frz. Stil,
ein eigenes Haus errichtet wurde. Zar Peter
d.Gr. ließ ihn sich 1713 schenken und nach Pe-
tersburg transportieren, wo er sich noch heute
befindet. Im Verständnis der Zeit symbolisier-
ten Naturalienkammer wie Globus die Stellung
des Herrschers als Garanten einer geordneten
Welt, im kleinen wie im großen. Repräsentati-
on und allegor. Überhöhung des Herrscherge-
dankens prägten auch das Werk des Hofmalers
Jürgen Ovens, der, in Amsterdam ausgebildet,
zw. 1652 und 1678 zahlr. Gemälde schuf. Die
1665 gegründete Universität † Kiel gehörte in
jenen Jahren zu den fortschrittlichsten Univer-
sitäten im dt. Sprachraum. Das große Projekt
einer grundlegenden Umgestaltung des Gottor-
fer Schlosses blieb auf die 1703 fertiggestellte
Südfassade beschränkt. Damit ist auch das Ende
einer eigenständigen Gottorfer Hofkultur mar-
kiert.
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